
Klagegründe: Verletzung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Ver
ordnung (EG) Nr. 207/2009 ( 1 ), da zwischen den sich gegen
überstehenden Marken Verwechslungsgefahr bestehe. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1). 

Klage, eingereicht am 23. April 2010 — 
Reagens/Kommission 

(Rechtssache T-181/10) 

(2010/C 179/74) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Italien) (Prozess
bevollmächtigte: B. O’Connor, Solicitor, sowie L. Toffoletti, D. 
Gullo und E. De Giorgi, Rechtsanwälte) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Kommission vom 23. Februar 2010, 
die auf den Zweitantrag auf Zugang zu Dokumenten hin 
erlassen wurde — GESTDEM 2009/5145 (SG.E.3/HP/ 
cr-Ares [2010] 95823), für nichtig zu erklären; 

— die Kommission anzuweisen, die auf S. 3 der angefochtenen 
Entscheidung aufgeführten Dokumente (in ihrer nicht ver
traulichen Fassung) öffentlich zugänglich zu machen; 

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Klägerin ersucht mit ihrer Klage gemäß Art. 263 AEUV um 
Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission vom 23. 
Februar 2010, die in einem Verfahren nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 ( 1 ) auf den Zweitantrag auf Zugang zu 
Dokumenten hin erlassen wurde — GESTDEM 2009/5145 
(SG.E.3/HP/cr-Ares [2010] 95823). Die Entscheidung habe den 
Antrag auf Zugang zu Dokumenten über Anträge wegen Un

fähigkeit zur Zahlung einer Geldbuße, die der Klägerin wegen 
Verstoßes gegen die Art. 81 EG und 53 EWR auferlegt worden 
sei (Sache COMP/38589 — Wärmestabilisatoren), betroffen. 

Die Klägerin stützt ihre Klage auf folgende Gründe: 

Die Kommission habe einen offensichtlichen Rechtsfehler be
gangen, indem sie die Ausnahmen in Art. 4 der Verordnung 
Nr. 1049/2001 weit angewandt habe. 

Sie habe außerdem dadurch einen offensichtlichen Rechtsfehler 
begangen, dass sie den Antrag auf Zugang zu Dokumenten aus 
Gründen des Schutzes geschäftlicher Interessen der Unterneh
men und zum Schutz des Zwecks der Nachprüfung zurück
gewiesen habe. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kom
mission (ABl. L 145, S. 43). 

Klage, eingereicht am 22. April 2010 — Sviluppo 
Globale/Kommission 

(Rechtssache T-183/10) 

(2010/C 179/75) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: Sviluppo Globale GEIE (Rom, Italien) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwälte F. Sciaudone, R. Sciaudone und A. 
Neri) 

Beklagte: Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Kommission vom 14. Februar 2010 
für nichtig zu erklären, 

— der Kommission die Kosten des vorliegenden Verfahrens 
aufzuerlegen.
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Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die vorliegende Klage ist gegen die Entscheidung der Kommis
sion vom 14. Februar 2010 gerichtet, mit der diese als öffent
liche Auftraggeberin der Klägerin mitgeteilt hat, sie habe das 
Angebot des von der Sviluppo Globale GEIE Konsortiums von 
der Vorauswahlliste für das beschränkte Ausschreibungsverfah
ren EUROPEAID/129038/C/SER/SYR über die Erbringung tech
nischer Beistandsleistungen für die syrische Regierung zum 
Zweck der Förderung der Dezentralisierung und örtlichen Ent
wicklung gestrichen. 

Zur Begründung der Nichtigkeitsklage macht die Klägerin einen 
offensichtlichen Fehler bei der Auslegung und Anwendung der 
in der Ausschreibung vorgesehenen Auswahlkriterien geltend. 
Insbesondere habe die Kommission die in der Ausschreibung 
vorgesehenen Auswahlkriterien für die technische Kapazität 
nicht ordnungsgemäß angewandt, indem sie das von der Kläge
rin geführte Konsortium von der Auswahlliste gestrichen habe, 
obwohl es den in der Ausschreibung aufgestellten Anforderun
gen entsprochen habe. Dieser offensichtliche Fehler der öffent
lichen Auftraggeberin werde aufgrund eines einfachen Ver
gleichs zwischen dem Inhalt der Anforderungen an die tech
nische Kapazität, die für die Aufnahme in die Auswahlliste in 
der in Rede stehenden Ausschreibung vorgesehen gewesen 
seien, einerseits und der tatsächlichen technischen Kapazität 
des von der Klägerin geführten Konsortiums andererseits deut
lich. 

Ferner und auf alle Fälle rügt die Klägerin die unzureichende 
Begründung der Entscheidung über die Streichung vom 14. 
Februar 2010, da in dieser Entscheidung in keiner Weise erläu
tert werde, aus welchem Grund das Angebot der Klägerin die in 
der Ausschreibung vorgesehenen Auswahlkriterien für die tech
nische Kapazität nicht erfüllt habe. 

Klage, eingereicht am 23. April 2010 — Emram/HABM — 
Guccio Gucci (G) 

(Rechtssache T-187/10) 

(2010/C 179/76) 

Sprache der Klageschrift: Französisch 

Parteien 

Kläger: Maurice Emram (Marseille, Frankreich) (Prozessbevoll
mächtigter: Rechtsanwalt M. Benavï) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des 
HABM: Guccio Gucci SpA (Florenz, Italien) 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die Entscheidung R 1281/2008-1 des HABM aufzuheben; 

— den Widerspruch der Gucci spa gegen die Anmeldung der 
Marke G Line (Nr. 2 421 402) zurückzuweisen; 

— infolgedessen dem HABM die Kosten aufzuerlegen; 

— der Gucci spa die Kosten in Verfahren vor dem HABM 
aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelder der Gemeinschaftsmarke: Kläger. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „G“ für Waren der Klas
sen 9, 18 und 25 — Anmeldung Nr. 2 421 402. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Guccio Gucci SpA. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Gemeinschaftsbildmarken und nationale Bildmarken „G“ 
für Waren der Klassen 9, 18 und 25. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider
spruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Aufhebung der angefochte
nen Entscheidung und Versagung der Eintragung der angemel
deten Marke. 

Klagegründe: Verstoß gegen die Art. 8 und 75 der Verordnung 
Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 und 77 der Verordnung Nr. 207/2009), 
da die Beschwerdekammer die einschlägigen Rechtsvorschriften 
nicht richtig angewendet habe und eine mehr als knappe Prü
fung der vom Kläger vorgetragenen Argumente vorgenommen 
habe.
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